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[1641 Juli ? ]
MEMORIALE UEBER DIE EHEGERICHTSBARKEIT IN QUINTEN UND QUARTEN

EA V 2, 1651, Art . 32

s . AH 8/92 . . Der letzte Abschnitt über die Jagdrechte des Landvogts
im Sarganserland fehlt hier in AH 8/94.
Abweichungen:
- 2 . Abschnitt : Es wird hier zusätzlich verzeichnet , dass [ im

Urbar der Grafschaft Sargans ? ] auch die Gerichtskompetenzen
der Herrschaft Wartau aufgeführt würden.

- Der Passus über den Abschied der Konferenz von Rapperswil [von



1604 ] wird hier in verkürzter Form wiedergegeben.
- Der nächstfolgende Abschnitt weist einige Abweichungen auf:

"Der Urbar [der Grafschaft Sargans ] ist vor 100 Jahren durch bevollmächtige

gesandten bereiniget gestellt , unnd aufgericht , die erläuhterung Zuo Ra-

perschwil unndt baden [Abschiede von Rapperswil von 1604 , 1615 , von Baden

1638 ] eben auch durch der gemeinen 7 Orhten Vollmechtige Gsandten , darbey

die Von Schweizt unndt Glaris selbst auch gsin , beschehen , warumb soll dan

Zue Quarten , Murg undt Quinten nit auch so woll alss andere herschafften

disen abscheiden fürbas nachkhommen unndt glebt werden . "

Diese Kopie war für [ Stadt und Amt] Zug bestimmt [ und hätte ei¬
gentlich in die dortige Kanzlei gehört ] .

Kopie - AH8, 218v
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